
, 
UNIVERSITÄT SALZBURG 

NA T-UR'WISSENSCHAFfLICHE FAKULTÄT 

:<1.: A018 {gl 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

SALZBURG,DEN 2 o. OKT. 1933 
MüHLBACHERHOFWEG 6, TELEFON 445 11 

Betr.: -- Allgemeines Hochschul-Studiengesetz; Entwurf einer Novelle _1h 
Stellungnahme 
BMfWuF Erl.Zl.: 68.242/50-15/83 vom 4. Aug. 1983 Bezug: 

Beiliegend übermittelt das Fakultätskollegium der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Salzburg eine in der Sitzung vom 14. Oktober 1983 

beschlossene Stellungnahme, zu oben genannter Gesetzesnovelle. 

Beilage 

~ 
Dekan 
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.. 

UNIVERSIT ÄT SALZBURG 
GEISTES\V!SSEKSCHAFTLlCHE FAKULTAT 

DEKANAT 

zu Zl.. 908/83 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

SALZBURG, DE~ 14. Oktober 1983 
lLBACHERHOFWEG 6, TELEFO;-'; 445 11 

Betr.: Allgemeines Hochschul-Studiengesetz; 
übermittlung der Stellungnahmen . 

Bezug: BMfWuF ErloZl. 68 242/50-15/83 vom 4 0 August 1983 

Das Dekanat der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universi­
tät Salzburg übermittelt in der Anlage die zu o._a. Betreff ein­
gelangten Stellungnahmen. 

Anlage 

D e k a n 
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INSTITUT FÜR ROMANISTIK 
DER UNIVERSITÄT SALZBURG 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft urid Forschung 

A-5020 SALZBURG, 10. 0 k to bll 1983 
GEI~M~~f<lt.I?l~~'lICHE 

'TEt:'oCVA~,(jtfA\/440"45 
DER U~I! - ,;-..:, .. ~ .•. ,L ZBURG 

1 1. 0 i<'T. 1983 

.! nah" qo,f /f$. 
Betreff: Allgemeines Hochschul-Studiengesetz; Entwurf einer Novelle; 

hier: Stellungnah~e 

Bezug: 00 Schreiben GZ 68 242/50-15/83 

Zum obigen Getreff wird wie folgt Stellung genommen: 

1. § 20 Abs.3: Das "halbe Ausmaß" ist bereits in der Studienordnung 
verankert. Inskription und Teilnahme an Lehrveranstaltungen sowie 
das Antreten zu Prüfungen des folgenden Studienabschnittes inner= 
halb dieser Frist sind i~ Studienplan der Romanistik Salzburg § 2(5) 

~ vorsesehen. Es ist jedoch darauf zu verweis~n, daß die aktive 
Teilnahme an Seminarien die Vorlage des 1.Diplomzeugnisses zur 
Voraussetzung hat, m.a.W. Seminare können erst dann besucht werden, 
wenn sämtli~he Leistungen des 1.Studienabschnittes auch tatsächlich 

erbracht sind. 
Unter 3erUcksichtiguns der obisen Anmerkung zu den Seminarien be= 
steht Einverständnis ~it der vorgeschlagenen Novel1ierung. 

2. § 30 Abs.3: Da der Begriff des Semesters verschiedener Aus= 
legungen fähig ist, sollte besser in Entsprechung zur Jahresfrist 
für die ~iedervorlage wissenschaftlicher Arbeiten eine Sechsmonats= 
frist (als Maximum) fUr Wiederholung von PrUf~ngen fornuliert 
VI erd e n. C a a u c h Sem i n ara rb e i te n als 11 vii s sen s c h a f t 1 ich e Ar bei te n 11 

zu gelten haben, diese aber als Teile einer prUfung3im~anenten 
Lehrveranstaltung nicht wiedervorgelegt werden können, wären die im 
N 0 v e 1 1 i e run 9 sen VII u r f gen a n n te n w iss e n s c h a f t 1 ich e n A rb e i't e n näh e r 
zu präzisieren. Es wurde wohl an Diplomarbeiten gedacht. 

Der Satz "Eine RUckkehr zu einem völlig unstrukturierten Studium, 
wie es vor dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz gegeben war ( ... ) 
ist keines,falls beabsichtigt ll

, der sich in den Erläuterungen 
(Seite 1, unten) findet, gibt Anlaß zu einer grundsätzlichen Ober= 
legung. Es darf daran erinnert werden, tiaß sowohl die Einführung 
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von Studienabschnitten wie auch § 31 (Erlöschen der :Iirksamkeit 
von TeilprUfu gen) im Interes~e der Striffung des Studiums ein~e= 
fUhrt wurden. DarUber hinaus sollten diese Regelungen dem fUr das 
Studium nicht! geeigneten Studierenden die Möglichkeit zu einem 
rechtzeitigen Studien- bz~. derufswechsel eröffnen. Diese ursprUng= 
lichen Absichten des GesetZgebers werden durch die bisherige Praxis 
sowie durch.d"e vorgesehene ~ovellierung im wesentlichen unwirksam. 

! 

Wenn sich jemand, ohne die 1.DiplomprUfung abzuschließen, bis zum 
6 . Sem e 5 te r s c h 1 e p p e n k 0 n n te, ~'I i r d man i ~ n wo h 1 s ch\'I e r 1 ich z u ein e r 
Änderung seines Studienfaches oder zur Wahl eines anderen Berufes 
motivieren können. Die laufend erforderlichen Novellierungen und 
sonstigen Korrekturen machen deutlich, daß das zugrundegelegte 
Prinzip - die 40-Stunden-Woche mit entsprechenden Transponierungen -
für die Organisation eines geisteswissenschaftlichen Studiums unge= 
eignet ist. Es darf auch jetzt schon darauf hingewiesen werden, daß 
bei EinfUhrung der 35-Stunden-IJoche in österreich das Stundensyster:l 
der derzeitigen Studienordnungen und Studiehpläne entsprechend zu J 

modifizieren sein wird. Die Studierenden selbst seufzen unter der 
Last der vorgeschriebenen Pflichtstunden und e~pfinden ihr Studium 
als krasse Verschulung. Es wäre für die Geisteswissenschaften 
weitaus besser, am Ende des l~Studienabschnitt~s eine in ihren 

: \ 

gegenständlic~en Anforderungen möglichst genau umschriebene Diplom= 
prüfung vorzu~chreiben, die abgelegt sein muß, bevor Semester des 
2.Studienabsc~nittes einrechenbar sind. Für die Erreichung des 
Zieles der 1.piplomprUfung sind die entsprechenden Lehrveran= 
staltungen an~ubieten, einige könnten auch verpflichtlich sein, 
im wesentlich$n aber sollte den Studierenden Freiheit in der Hahl 

I 

des Weges zu ~iesem ersten grtßeren Leistungsnachweis eingeräumt 
I 

werden. EinetOlChe Freiheit erscheint mir auch im Sinne der 
Selbständigke t und Eigenverantwortlichkeit, ohne die die 
Studierenden m späteren Berufsleben nicht auskommen k~nnen, sehr 
erstrebenswert. Derzeit ist das Studium durch maximale Unselb= 
ständigkeit geprägt. Analog wäre der 2.Studienabschnitt zu ge= 

stalten. 

! 

o . U n ; v . - P ro f • D r • 0 r • h • c. Ru d 0 1 f/ Ba ehr 

Vorsitzen~er der Studienkommission Romanistik 
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UNIVERSITÄT SALZBURG 
Institut rur Philosophie 

Franziskanergasse 111 
A-5020 SalzburglAustria 
Telefon (06222) 445111411 

'An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1010 Wie n 

Salzburg, 11. Oktober 1983 

GEISTESW15iENSCHAFTlICHE 
r- FAKULT)F 

OcR UN/\/FR '/ T'" T ,J . 
. - ,) A )ALZBURG 

;, i 1 2. OKT. 1983 
, t'A,\.. . 

. 'Zahl, (;F'J~;/' /)'1 
• -- ... (,< ,j .}-j 

.... -it~ . . ::' ...................... . 

Betreff: Allgemeines Hochschul-Studiengesetz; 
Entwurf einer Novelle; Stellungnahme 

Bezug: Schreiben des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung vom 4. August 1983, GZ 68242/50-15/83 

Die Studienkommission für die Studienrichtung PHILOSOPHIE an 

aer Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salz­

burg hat am 11. Oktober 1983 den ausgesandten Entwurf zur 

Novelle beraten und ihn einstimmig gutgeheißen. 

Begründung: Die in dem Entwurf der Novelle vorgesehenen Be­

stimmungen ermöglichen eine verbesserte Gestaltung des Studiums 

sowie eine zweckmäßigere Durchführung von Prüfungen. Sie sind 

daher für den gesamten Studienbetrieb als förderlich zu be­

trachten. 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerhard Zecha 

etu6ftnfommimon 
6.u estuOi2nri'~tuna 

P~ilolop~i. 
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p( q1 O,ef/53 

UNIVERSITÄT SALZBURG 
INSTITUT FüR SLAWISTIK 

Studienkommission flir Sla:,..ristik 

An das 
Bun~esministerium fUr 
~1issenschaft und Forschung 

im Dienst ... ·lege 

5020 SALZBURC 
11.0kt.1983 

AKADEMIESTRASSE 24 

*,-TELEFON 44511. KL. 446 

Betr. +. Ent'lru.::-:f zur .l...'IStG--novelle; ge"\·rT:lschte Stellu..:.""lYlabme zu 

(}Z' 68 242/50-15/83 ("Fristenrege 11.1.:n.gn }!,; 

Vorerst !D.öchte ich feststellen, daß eine Präzisierung der Be­

stimmungen zu den Fristen im AHStG, ~'lie sie in den Punkten 1 
und 2 des Entwurfs angestrebt wird, grundsätzlich zu begrüßen isf~ 

So erscheint es mir sinnvoll, daß der l?u.n...1ct 1 (bzw. § 20 Abs. 3) 

i~erhalb eine:!' Frist, die das halbe Aus:naß ·dieses Studienabsc':mitts 

nicht übersteigt, ausdrücklich gestattet. 

A.uch. eine Fixieru.ng bzw. ::Jifferenzierun,;ier Reprobationsfristen 

"I'iie in P'J.n.kt 2 vorgese~en - scheint m.ir durchaus silmvoll, ~'lenn­

gleich die genannte Frist. von einem Semester f:ir die ~.jiederhalu:rg 

von PrUfungen. auch verschieden interpretiert wer:ien könnte. 7iel-

leicht sollte hier besser eine Sechsmonatsfrist genannt werd.en. 

Ebenso ersc.heint mir der Begriff de::, "wissenschaftlichen .ci.rbeit.en" 

nicht eindeutig. r1an kön...'1.te darunter auch Semirra:rarbei ten verstehe!!, 

I~wohl ich aUf"-?rund d.er genannten Jah:resfrist anne!1me, ·laß hier 

an Di;l:Jma.:::.'beiten gedacht wicl •. 

Ob freilich die ersatzlose Streichung 1es §31 (:?U:.""lkt 3) f:ir unsere 

Studien;.ichtun& ebe1"+'a113. sinnvoll und. b Interesse ~ier Stulie.:::.'end.en, 

d •. h. der Sicherung des ßtuliene.:::.'folgsiienlich ist, ver.nag ichdzt 0 

kaum abzuschätzen. Die Z~~xnft wird zeigen, ob es nic~t dadurch zu 

uneI"/fÜnscllten Verzöger.mgen im. StudiU:1 ko:m.:n.en. 'I'lird ur.d ein recht­

zeitiges "Umsatteln", d. h. die rechtzeitige ~tnderung der St"'-1:':.ien-

oder Berufswahl hinausgeschoben oder verhinder~ wird, was nicht im 

Sinne des Stu::ierenden sei:J. kar:n .. .k.uch könnte:J. ungerechtfe:=tibte 

Unterbrechungen im Stu.dium, 1'lelche die Kontinuit=it des St-udiw::.s 

beeintr3.chtigen,auf diese ",leise legalisiert '~rerden., was der Gesetz­

geber offenba!:.' bisher mit leI' Dreise:nesterfrist verhir:dern ;,.Iollte. 

Begründete .k.usnahmen \Ton der :1egelung gab es ja auch bisher. 

TIer 'Hinweis, d.aS die Disk'..lssion der Fristen.fra~e im :-linblick au': 

, , so-,--,-, :1. h. !:u::, auf e:':l9 2..n:iere Zoene "'tTsr::'agert 
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werden soll - njilllich auf 
~ 

-2-

:sbene der besonderen 3tudien-
gesetze, Studien:)~-illu.::ger1 und. .stud.ie~pläne , deutet 'iv0hl 

an, daß' die bisherige Re'gelung in ma!lchell Stuiienric:c..t1L.~ge:n. 

doch ihre Berechtigung hatte. 

J?ro~.:Jr. :{alter Feichtner 
Vorsitzender der Studien­
kommission für Slawistik 
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• 

UNI VER S I T Ä T S A L Z B tJR G 
INSTITUT FüR ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 

Studienkommission 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

im Dienstwege 

SALZBURG, DEN 13.10.1983 
A-5020 SALZBURG, AKADEMIESTR.24 
TELEFON 445111451-d456 457 

~ 

Betrifft: Entwurf zur AHStG-Novelle; Stellungnahme 
zu GZ 68 242/50-15/83. - Nachre1chung 

Von seiten des Unterzeichneten bestehen keine Be­
denken gegen die ins Auge gefaßte flexiblere Hand­
habung der Studienabschnittsfristen (§ 20 Abs. 3) 
und die Präzisierung der Bestimmungen über I-lieder­
holung von Prüfungen (§ 30 Abs. 3). Vorbehalte 
möchte ich jedoch gegen die geplante ersatzlose 
Streichung des § 31 (Gültigkeit von Prifungen) an­
melden, da gerade in philologischen Studienrichtungen 
eine Kontinuität der Ausbildung zur Erreichung der 
gewünschten Studienziele, insbesonders im Bereich 
der Sprachbeherrschung, als unumgänglich erscheint. 

/J \ ,/\ 
(~ 'Y1Ad1,~ 

D~. Wolf~ang Grosser 
Vorsitzender der Studienkommission 

Anglistik und Amerikanistik 
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